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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.12.1957

Norm

GOG §97

StPO §108

ZPO §220

Rechtssatz

Über einen Strafhäftling, der sich in Eingaben an die Justizbehörde ausfälliger Ausdrücke gegen das Gericht bedient, ist

die Ordnungsstrafe, soweit sie vom Gericht verhängt wird, nach § 220 ZPO und nicht nach § 108 StPO auszumessen.
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